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A Begründung  

A.1 Anlass und Erfordernis  

Die Bebauungspläne Schnerrer und Hampfergrundweg sind bereits mehrere Jahrzehnte alt. 

Verschiedene Festsetzungen sind nicht mehr zeitgemäß und lassen eine angemessene bau-

liche Entwicklung nicht zu. Für die Stadt Neustadt a.d. Aisch stellt eine Innenentwicklung das 

wichtigste Instrument zur Schaffung von Wohnraum dar. Der Änderungsbebauungsplan Nr. 

45 entwickelt das Gebiet neu und schließt auch ein bisher unbeplantes Grundstück mit ein. 

A.2 Ziele und Zwecke 

Mit der Planung des Wohngebietes soll vorrangig die geordnete Siedlungsentwicklung im 

Südwesten der Kreisstadt Neustadt an der Aisch bewirkt werden. Ermöglicht werden soll die 

Realisierung eines Allgemeinen Wohngebietes welches sich in Bezug auf Art und Maß der 

baulichen Nutzung an der umliegenden Wohnbebauung orientieren soll. Dabei unterteilt sich 

das Plangebiet in einen nordwestlichen Teil (WA II), in dem Einzelfamilienhäuser entstehen 

sollen und in einen südöstlichen Teil (WA I und WA III), auf dem ein Mehrparteiengebäude 

mit einer Tiefgarage entlang des Hampfergrundwegs entstehen soll. Geplant ist eine verdich-

tete Bauweise im Sinne des Flächensparens und der optimalen Nutzung von Grund und Bo-

den. Das Gebiet ist bereits dreiseitig von Bebauung umgeben. Durch geeignete gestalteri-

sche und grünordnerische Festsetzungen soll gewährleistet werden, dass sich das Baugebiet 

in das Orts- und Landschaftsbild einfügt.  

A.3 Verfahren 

Der Stadtrat der Kreisstadt Neustadt an der Aisch hat in der Sitzung vom 07.12.2022 die 

Änderung der Bebauungspläne „Schnerrer“ und „Hampfergrundweg“ im Bereich der Flurnum-

mern 1918/4 und 1912/13 der Gemarkung Neustadt an der Aisch im beschleunigten Verfah-

ren nach § 13a BauGB beschlossen.  

Der Bebauungsplan dient der der Nachverdichtung von Flächen sowie der Innenentwicklung. 

Er wird daher im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt. Der Umgriff des 

Geltungsbereichs beträgt ca. 10.552 m². Daraus resultiert eine zulässige Grundfläche, die 

deutlich unter dem Schwellenwert von 20.000 m² gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB 

liegt.  

Die nördliche Teilfläche der Flurnummer 1918/4, die außerhalb des Geltungsbereiches des 

Bebauungsplans „Schnerrer“ liegt, wird im Verfahren nach § 13 b BauGB überplant, hierdurch 

ist ebenfalls das genannte Verfahren anwendbar. 

Im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB gelten gem. Abs. 2 Nr. 1 für den vorliegen-

den Bebauungsplan folgende Verfahrenserleichterungen: 

Nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB kann grundsätzlich auf die frühzeitige Beteiligung der Öffent-

lichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB verzichtet werden. 

Nach § 13 Abs. 3 BauGB kann von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, vom Um-

weltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe der Arten verfügbarer umweltbezogener In-

formationen nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB sowie von der zusammenfassenden Erklärung 

nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen werden.   
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Da sich das geplante Wohngebiet nicht aus dem gültigen Flächennutzungsplan entwickeln 

lässt, ist dessen Änderung gemäß § 13a Abs. (2) BauGB im Wege der Berichtigung anzu-

passen. 

A.4 Ausgangssituation 

A.4.1 Lage im Stadtgebiet und Eigentumsanteile 

Das Plangebiet schließt bereits dreiseitig an bestehende Bebauungen an. Der Geltungsbe-

reich des Bebauungsplanes umfasst die Flurstücke 1912/13 und 1918/4 Gmkg. Neustadt a.d. 

Aisch und befindet sich im Innenbereich des Stadtgebietes. Die angrenzende Nutzung kön-

nen wie folgt beschrieben werden: 

- im Norden befinden sich flächige Gehölzbestände. Diese verlaufen entlang vom 

Beerbacher Weg und sind Teil einer Böschung. Im weiteren nördlichen Verlauf be-

finden sich weitere naturbelassene Bereiche. Diese sind im Bebauungsplan des wei-

ter nördlich gelegenen Gewerbegebietes zum Erhalt festgesetzt 

- im Osten befinden sich Wohnbebauungen (Einzelhausbebauung) 

- Im Süden befindet sich der Hampfergrundweg. Im weiteren Verlauf befindet sich 

weitere Wohnnutzung im Einfamilienhauscharakter 

- Im Westen befinden sich Wohnbebauungen (Einzelhausbebauung) 

Das Plangebiet liegt im Südwesten des Stadtgebietes der Kreisstadt Neustadt an der Aisch. 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Geltungsbereiches von zwei aktuell rechtkräftigen 

Bebauungsplänen (Bebauungsplan „Hampfergrundweg“ von 1983 und „Schnerrer I“ von 

1982). 

Im Zuge des Verfahrens soll eine Teilfläche, die noch nicht Teil anderer Bebauungspläne ist 

in den Geltungsbereich der aktuellen Planung einbezogen werden. Das Gebiet ist Teil der 

Flr.-Nr. 1918/4 und befindet sich am nördlichen Rand (rot markiert) 
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Abbildung 1: Geltungsbereiche Bebauungspläne „Schnerrer 1“ und „Hampfergrundweg“, Änderungsbereich 
schwarz umrandet, Einbeziehungsfläche in rot 

A.4.2 Städtebauliche Bestandsanalyse  

Das Plangebiets ist von Nordwesten nach Südosten geneigt und weist insgesamt einen Hö-

henunterschied von annähernd 15 bis 18 m über eine Länge von 115 m auf.  

Im Vorhabengebiet befindet sich zurzeit nur eine wohnliche Nutzung. Dabei handelt es sich 

um eine Villa (aktuell bewohnt), die umfassend eingegrünt ist. Der Vorhabenraum ist nach 

Norden, Süden und Westen durch breite Gehölzstreifen (Hecken, Breite ca. 5 m) eingefasst. 

Auf der Flr.-Nr. 1912/13 befinden sich diverse Gehölze verschiedener Altersausprägungen.  

 
Abbildung 2: Blick von Südosten in das Plangebiet (Eigene Aufnahme, 2021) 
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Abbildung 3: Blick vom „Hampfergrundweg“ auf das Plangebiet (Eigene Aufnahme, 2021) 

Das Plangebiet befindet sich im südwestlichen Stadtgebiet der Stadt Neustadt a.d. Aisch. 

Das weitere Umfeld des Plangebietes ist aktuell größtenteils durch Wohnnutzung im Einfa-

milien- bzw. Mehrfamilienhauscharakter geprägt. Im Norden wird das Plangebiet durch eine 

Böschung mit Bepflanzung hin eingefasst. Die Eingrünung bleibt durch das Vorhaben unbe-

rührt. Aktuell ist das Grundstück aufgrund der bestehenden Vegetation nur eingeschränkt 

einsehbar. Das Gelände des Plangebietes weist ein starkes Gefälle von Nordwesten nach 

Südosten auf.  

A.4.2.1 Verkehrserschließung 

Das Plangebiet ist durch den Hampfergrundweg erschlossen. Die innere Erschließung erfolgt 

zukünftig über eine private Zufahrtsstraße mit Wendeplatz. 

A.4.2.2 Vegetation, Schutz- und Biotopfunktion 

Das Planungsgebiet ist aktuell gut durchgrünt. Der zentrale Bereich wird aktuell als Grünland 

durch einen lokalen Landwirt gepflegt/bewirtschaftet. Teilweise befinden sich einzelne 

Bäume auf der zentralen Fläche (Obstgehölze, bzw. ein Walnuss-Baum). In den Randberei-

chen befinden sich wertgebende Gehölzstrukturen. Nach Süden hin ist das Plangebiet durch 

eine Heckenstruktur mit Gehölzen (Hainbuche, Haselnuss, Feldahorn – ca. 5 m breit) einge-

fasst. Nach Westen hin setzt sich die Heckenstruktur am Rande des Plangebietes teilweise 

fort. Der Westen, vor allem die Flur.-Nr. 1912/13 weist eine gute Durchgrünung mit einzelnen 

Bäumen und Unterwuchs auf. Richtung Norden befindet sich eine begrünte Böschung. Der 

Nordöstliche Teil ist vor allem durch das Aufkommen junger Schlehenbestände geprägt.  

Kartierte Biotope befinden sich nicht auf der Fläche. Jedoch grenzt das Plangebiet im Norden 

an ein kartiertes Biotop. Dabei handelt es sich um „Hecken und Gebüsche am südwestlichen 

Ortsrand von Neustadt a.d. Aisch (6429-0107)“. Das genannte Biotop ist durch die Planung 

nicht berührt. 
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A.4.2.3 Kampfmittel und Altlasten 

Im Plangebiet sind keine Altlasten und keine Ablagerungen von Kampfmitteln bekannt. 

A.5 Rechtliche und Planerische Rahmenbedingungen 

A.5.1 Übergeordnete Planungen 

A.5.1.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 

Laut des Landesentwicklungsprogrammes Bayern stellt die Kreisstadt Neustadt an der Aisch 

ein Mittelzentrum in der Region Westmittelfranken dar. Das gesamte Gebiet des Landkreises 

befindet sich im „allgemeinen ländlichen Raum“. 

Folgende Ziele und Grundsätze des LEP Bayern 2013 (Teilfortschreibung 2018 und 2019) 

sind für die vorliegende Planung einschlägig: 

1. Grundlagen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung und Ordnung Bayerns 

1.1 Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit 

1.1.1 Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen  

(Z) In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen oder 

zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind weiter zu entwickeln. Alle 

überörtlich raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen haben zur Verwirklichung 

dieses Ziels beizutragen. 

(G) Hierfür sollen insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung und 

Sicherung von Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge und 

zur Versorgung mit Gütern geschaffen oder erhalten werden.  

1.1.2 Nachhaltige Raumentwicklung 

(Z) Die räumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamtheit und in seinen Teilräumen ist 

nachhaltig zu gestalten.  

(Z) Bei Konflikten zwischen Raumnutzungsansprüchen und ökologischer Belastbarkeit ist 

den ökologischen Belangen Vorrang einzuräumen, wenn ansonsten eine wesentliche 

und langfristige Beeinträchtigung der natürlichen Lebensgrundlagen droht. 

(G) Bei der räumlichen Entwicklung Bayerns sollen die unterschiedlichen Ansprüche aller 

Bevölkerungsgruppen berücksichtigt werden. 

1.1.3 Ressourcen schonen  

(G) Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert werden. Unvermeidbare 

Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen. 

1.2 Demographischer Wandel 

1.2.1 Räumlichen Auswirkungen begegnen  

(G)Die raumstrukturellen Voraussetzungen für eine räumlich möglichst ausgewogene Bevöl-

kerungsentwicklung des Landes und seiner Teilräume sollen geschaffen werden. 
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(Z)Der demographische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, 

insbesondere bei der Daseinsvorsorge und der Siedlungsentwicklung, zu beachten.  

1.2.6 Funktionsfähigkeit der Siedlungsstrukturen  

(G)Die Funktionsfähigkeit der Siedlungsstrukturen einschließlich der Versorgungs- und Ent-

sorgungsinfrastrukturen soll unter Berücksichtigung der künftigen Bevölkerungsentwick-

lung und der ökonomischen Tragfähigkeit erhalten bleiben.  

1.3 Klimawandel  

1.3.1 Klimaschutz  

(G) Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbesondere  

durch   

die Reduzierung des Energieverbrauchs mittels einer integrierten Siedlungs- und Verkehrs-

entwicklung,  

die verstärkte Erschließung und Nutzung erneuerbarer Energien sowie  

den Erhalt und die Schaffung natürlicher Speichermöglichkeiten für Kohlendioxid und andere 

Treibhausgase. 

3. Siedlungsstruktur 

3.1 Flächensparen 

(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter 

besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausge-

richtet werden. 

(G) Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der 

ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 

3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung  

(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung mög-

lichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwick-

lung nicht zur Verfügung stehen. 

3.3 Vermeidung von Zersiedelung  

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Sied-

lungsstruktur sollen vermieden werden. 

(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten 

auszuweisen. […]  

A.5.1.2 Regionalplan Westmittelfranken (8) 

Das Planungsgebiet liegt in der Planungsregion Westmittelfranken und ist im Regionalplan 

als bevorzugt zu entwickelndes Mittelzentrum im ländlichen Teilraum dargestellt. Richtung 

Kitzingen und Fürth verlaufen überregional bedeutsame Entwicklungsachsen. Darüber hin-

aus werden Entwicklungsachsen regionaler Bedeutung in Richtung Bad Windsheim, Markt 

Erlbach und Höchstadt an der Aisch abgebildet. 
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Abbildung 4: Ausschnitt Regionalplan „Westmittelfranken“ Karte 1 Raumstruktur (2000), o. Maßstab 

Folgende Ziele und Grundsätze des Regionalplans sind für die vorliegende Planung einschlä-

gig: 

1.1 Die Struktur der Region soll in ihrer Leistungsfähigkeit gegenüber den anderen 

Landesteilen, insbesondere den Regionen mit Verdichtungsräumen, unter 

Berücksichtigung der natürlichen Gegebenheiten sowie der wirtschaftlichen, sozialen und 

kulturellen Erfordernisse ihrer unterschiedlichen Teilräume gestärkt werden.  

Dabei sollen die in und zwischen den Teilräumen bestehenden Unterschiede im Hinblick auf 

die Schaffung möglichst gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen abgebaut 

werden. 

1.6 Die naturräumlichen Voraussetzungen und natürlichen Lebensgrundlagen sollen 

insbesondere im Hinblick auf ihre Bedeutung für Naturschutz, Erholung, 

Fremdenverkehr, Klima und Wasserwirtschaft erhalten und gesichert werden. 

2.1.2 Sicherung und Entwicklung der Zentralen Orte 

(G) Dem Erhalt der in Zentralen Orten vorgehaltenen Einrichtungen ist möglichst der Vorzug 

gegenüber Auslastungsbestrebungen einzuräumen. 

(Z) Die weitere über das Maß der organischen Entwicklung hinausgehende Siedlungs-

tätigkeit soll sich zur Stabilisierung der Bevölkerungszahlen insbesondere in den 

Zentralen Orten konzentrieren.  

2.2 Gebietskategorien 

2.2.2 Sozio-ökonomische Raumstruktur 

2.2.2.3 Ländlicher Teilraum, dessen Entwicklung nachhaltig gestärkt werden soll  

Die Mittelbereiche Bad Windsheim, Neustadt a.d.Aisch, Rothenburg o.d.Tauber, Dinkelsbühl, 

Gunzenhausen und Weißenburg i.Bay. sollen in ihrer Struktur zur Verbesserung der 

Lebens- und Arbeitsbedingungen nachhaltig gestärkt werden. Ihnen soll bei Planungen 
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und Maßnahmen zur Stärkung des ländlichen Raumes der Vorrang eingeräumt werden. 

[…] 

3.1.1 In allen Gemeinden Westmittelfrankens soll sich die Siedlungstätigkeit in der Regel im 

Rahmen einer organischen Entwicklung vollziehen.  

3.1.2 Eine über die organische Entwicklung einer Gemeinde hinausgehende 

Siedlungstätigkeit soll insbesondere zur Stärkung der zentralen Orte und 

Entwicklungsachsen beitragen.*  

*) von der Verbindlichkeit ausgenommen 

3.1.4 Bei der Siedlungstätigkeit soll insbesondere in den landschaftlichen Vorbehaltsgebieten 

und in den geplanten Naturparken auf das Landschaftsbild und die Belastbarkeit des 

Naturhaushalts Rücksicht genommen werden. Vor allem sollen ein hoher 

Flächenverbrauch und eine Zersiedelung der Landschaft vermieden werden. 

3.1.5 Von einer Bebauung sollen grundsätzlich freigehalten werden die besonders 

schützenswerten Landschaftsteile, insbesondere die großstufigen Steilanstiege des 

Steigerwaldes, der Frankenhöhe und der Südlichen Frankenalb einschließlich der 

ökologisch wertvollen Bereiche der Hochflächen und die noch unverbauten Talgründe, 

Talterrassen und Talrandbereiche von Aisch, Fränkischer und Schwäbischer Rezat, 

Altmühl, Tauber und Wörnitz mit den jeweiligen Nebentälern sowie von Aurach (zur 

Regnitz), Zenn, Bibert, Schwabach und Aurach (zur Rednitz). 

3.2 Wohnungswesen  

3.2.1 Insbesondere in den zentralen Orten und in geeigneten Gemeinden an 

Entwicklungsachsen sowie in Gemeinden mit regionalplanerischer Funktion im Bereich 

der Wohnsiedlungstätigkeit soll in ausreichendem Umfang Bauland bereitgestellt werden.  

Der Talraum der Aisch ist als Regionaler Grünzug RG1 „Aischtal mit Laimbach-, Bibart-, 

Scheine-, Ehebach- und Steinachtal“ dargestellt. 

 

Abbildung 5: Regionalplan „Westmittelfranken“, Plangebiet rot markiert, Kartengrundlage Bayernatlas © Bay. Ver-
messungsverwaltung 2022 
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A.5.1.3 Wirksamer Flächennutzungsplan 

Die Kreisstadt Neustadt an der Aisch verfügt über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan 

(FNP). Der Geltungsbereich ist als Wohngebiet sowie kleinflächig im Nordosten als Grünland 

dargestellt. Im Osten, Westen und Süden grenzt das Plangebiet an vorhandene Wohnbaunut-

zungen. Im Norden befinden sich eine Böschung mit Begrünung am Beerbacher Weg. 

 

Nach § 13a Abs. 2 Satz 2 BauGB kann ein Bebauungsplan, der von den Darstellungen des 

Flächennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan 

geändert oder ergänzt ist; die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes 

darf nicht beeinträchtigt werden; der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung an-

zupassen. Hierzu ist der nördliche (aktuell als Grünland ausgewiesene) Teilbereich des Plan-

gebiets ebenfalls als Wohnbaufläche darzustellen. 

 

Abbildung 6: Auszug aus dem gültigen Flächennutzungsplan von Neustadt an der Aisch, Plangebiet Rot umrandet 

A.5.2 Baurecht, Rechtsverbindlicher Bebauungsplan 

Für das Plangebiet liegen rechtsverbindliche Bebauungspläne vor. Die Flurnummer 1918/4 

ist aktuell Teil des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Schnerrer I“ von 1982. Die Flur-

nummer 1912/13 ist aktuell Teil des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Hampfergrund-

weg“ von 1983. Ein Teil der Flurnummer 1918/4 im Norden ist aktuell keinem Bebauungsplan 

zugeordnet. 

Auf Grundlage der bestehenden Bebauungspläne sind Bebauungen aktuell nur im Umfeld 

des Bestandsgebäudes auf der Flurnummer 1918/4 zulässig. 
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A.5.3 Naturschutzrecht 

Das Planungsgebiet liegt außerhalb von Naturschutzgebieten, geschützten Landschaftsbe-

standteilen, Naturdenkmälern, Ramsar Flächen, FFH- und SPA-Gebiete. 

Nördlich des Plangebietes verläuft ein kartiertes Biotop „Hecken und Gebüsche am südwest-

lichen Ortsrand von Neustadt a.d. Aisch (6429-0107). Die Planung greift jedoch nicht in aus-

gewiesene Flächen ein. 

A.5.4 Artenschutzrechtliche Prüfung 

Die Prüfung des speziellen Artenschutzes ist nach §§ 44 und § 67BNatSchG Voraussetzung 

für die naturschutzrechtliche Zulassung eines Vorhabens. Sie hat das Ziel, die artenschutz-

rechtlichen Verbotsbestände bezüglich der gemeinschaftlich geschützten Arten (alle europä-

ischen Vogelarten und Arten des Anhang IV der FFH Richtlinie), die durch das Vorhaben 

erfüllt werden können, zu ermitteln und darzustellen. 

Im Rahmen der Bauleitplanung ist zu klären, ob die Umsetzung des Bebauungsplanes nur 

unter Verletzung von artenschutzrechtlichen Vorschriften möglich wäre. In diesem Fall wäre 

der Plan nicht vollzugsfähig und damit nicht erforderlich i.S. des § 1 Abs. 3 BauGB. 

Im Zuge des Planverfahrens wurde im Jahr 2022 eine saP durch das Silveae Biome Institut 

erarbeitet, die als Anlage beigefügt ist. Die saP kam zu folgenden Ergebnissen: 

„Im Vorhabenbereich wurden 22 europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richt-

linie nachgewiesen. Eine Betroffenheit durch das Vorhaben ergibt sich vor allem für die öko-

logische Gilde der Höhlenbrüter. Bei Eingriffen in Gehölzbestände sind zudem die Haselmaus 

(Muscardinus avellanarius) und die Artengruppe der Fledermäuse als potentiell beeinträch-

tigte Taxa zu beachten.  

Sonstige Arten nach Anh. IV der FFH-Richtlinie sind vom Vorhaben nicht betroffen. Insge-

samt ergeben sich drei Maßnahmen zur Vermeidung, um Gefährdungen der nach den ein-

schlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern. 

Darüber hinaus wird eine Maßnahme zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funk-

tionalität (CEF-Maßnahmen) notwendig, um Beeinträchtigungen lokaler Populationen zu ver-

meiden. Darunter sind auch Maßnahmen zur Kontrolle und der fachgerechten Umsetzung. 

Unter vollständiger Beachtung der angeführten Maßnahmen zur Vermeidung und Sicherung 

der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität werden keine Verbotstatbestände ausgelöst 

und die Erhaltungszustände der lokalen Populationen nicht verschlechtert (saP, sbi, 2022).“ 

Da die mögliche Betroffenheit bzw. das Vorkommen der „Haselmaus (Muscardinus avel-

lanarius)“ im Zuge der saP von 2022 nicht vollumfänglich abgeklärt werden konnte, wurde 

mit dem betreuenden Biologischen Büro erneut Kontakt aufgenommen. Es wurden prophy-

laktische Vermeidungsmaßnahmen festgesetzt um ein Eintreffen von Verbotstatbeständen 

entspr. § 44 BNatschG für die „Haselmaus“ ausschließen zu können. Im Nachtrag zur saP 

(2023) lautet es: 

ĂNach eingehender Pr¿fung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestªnde, die durch das 

Vorhaben ausgelöst werden könnten, kann unter Einhaltung folgender prophylaktischer Ver-

meidungsmaßnahme eine detaillierte Untersuchung zur Anwesenheit der Haselmaus auf 

Fl.Nr.1912/13 (Gmkg. Neustadt a. d. Aisch) entfallen: 
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- Gehölzentfernungen auf Fl.Nr. 1912/13 (potentieller Haselmauslebensraum) nur während 

der Zeit des Winterschlafes der Haselmaus zw. Oktober und Ende Februar. Hierbei müssen 

die Gehölze zunächst auf Stock gesetzt werden. Um eine Tötung oder Schädigung potentiell 

im Oberboden überwinternder Individuen zu vermeiden, muss ein Befahren der Fläche mit 

schwerem Gerät unterbleiben (Überwinterung unter Laub- oder Reisighaufen, unter Wurzel-

tellern von Bäumen, im Oberboden in Erdhöhlen etc.). Der Stockschnitt muss manuell oder 

mittels Entnahme der Gehölze durch Greifarmfahrzeuge von außerhalb der betroffenen Flä-

che erfolgen. Entfernung der verbliebenen Wurzelstöcke zwischen Mai und September.  

Hierdurch kann in Bezug auf die Haselmaus ein Eintreten des Tötungsverbotes nach § 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sowie Störungsverbotes § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG vermieden 

werden. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Schädigungsverbot für Lebensstätten) wird in Bezug 

auf die Haselmaus nicht ausgelöst, da mit dem nördlich angrenzenden Wäldchen / Hecken-

bestand genügend alternative Habitatstrukturen im nahen Vorhabensumfeld vorhanden sind, 

sodass die ökologische Funktion des betroffenen Bereiches im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin erhalten bleibt.ñ 

A.5.4.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden vorgesehen, um Gefährdungen der nach 

den hier einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder 

zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen: 

Á M1: Beginn der Baufeldvorbereitung, Bauarbeiten und Entfernung von Gehölzen nach 

Beendigung der Vogelbrutzeit ab Oktober und Abschluss vor Beginn der Vogelbrutsaison 

bis Ende Februar. Die Bäume auf dem Flurstück 1912/13 sind im Vorfeld von Baumfäll-

arbeiten von einem Experten auf mögliche Fledermausquartiere zu untersuchen. Wer-

den besetzte Fledermausquartiere in diesem Bereich festgestellt, sind Gehölzarbeiten 

vorerst untersagt und die weitere Vorgehensweise ist mit der Unteren Naturschutzbe-

hörde abzustimmen 

Á M2: Gehölzentfernungen auf Fl.-Nr. 1912/13 (potentieller Haselmauslebensraum) sind 

nur während der Zeit des Winterschlafes der Haselmaus zw. Oktober und Ende Februar 

zulässig. Hierbei müssen die Gehölze zunächst auf den Stock gesetzt werden. Um eine 

Tötung oder Schädigung potentiell im Oberboden überwinternder Individuen zu vermei-

den, muss ein Befahren der Fläche mit schwerem Gerät unterbleiben (Überwinterung 

unter Laub- oder Reisighaufen, unter Wurzeltellern von Bäumen, im Oberboden in Erd-

höhlen etc.). Der Stockschnitt muss manuell oder mittels Entnahme der Gehölze durch 

Greifarmfahrzeuge von außerhalb der betroffenen Fläche erfolgen. Entfernung der ver-

bliebenen Wurzelstöcke zwischen Mai und September.  

Á M3: Werden im Zuge der Baumaßnahme Gehölze entfernt, an denen sich bereits Vogel-

nistkästen befinden, sind diese, insofern sie noch funktionstüchtig sind, abzuhängen und 

an anderer Stelle im räumlichen Zusammenhang wieder neu zu installieren. 
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A.5.4.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

(vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 S. 3 BNatSchG) 

Artspezifischen Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

(CEF-Maßnahmen) sind für die Gruppe der Höhlenbrüter erforderlich. 

Folgende Maßnahme zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-

Maßnahmen) wird durchgeführt, um die ökologische Funktion vom Eingriff betroffener Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten zu sichern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände erfolgt unter 

Berücksichtigung folgender Vorkehrung:  

CEF1: Um die lokalen Verluste von Baumhöhlen und Baumhöhlenanwärtern auszugleichen 

und um die lokale Baumhöhlenbrüterpopulation zu stützen, müssen insgesamt vier neue Nist-

kästen, vorzugsweise der Firmen Schwegler oder Hasselfeldt 

Á 2 x Starenhöhle 3S (Schwegler), bzw. Nistkasten für Stare & Gartenrotschwänze (STH) 

(Hasselfeldt)  

Á 2 x Nisthöhle 2GR (oval) (Schwegler), bzw. Nistkasten mit ovalem Flugloch (U-OVAL] 

(Hasselfeldt) 

im funktionalen Umfeld unter sachkundiger Anleitung im Vorfeld der Maßnahmen angebracht 

werden. Vor Baubeginn ist von einem Experten die Funktion der CEF-Maßnahmen zur saP 

für den Bebauungsplan „Hampfergrundweg“ in Neustadt an der Aisch zur Vermeidung und 

zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität zu dokumentieren und der 

UNB zu bestätigen. Nach zwei bzw. vier Jahren sind die CEF-Maßnahmen nochmals auf 

ordnungsgemäße Umsetzung zu kontrollieren. 

A.5.5 Wasserhaushalt 

Das Plangebiet liegt außerhalb von festgesetzten Überschwemmungs- und Wasserschutz-

gebieten. 

Das Plangebiet verfügt über ein Nordwest-Südost-Gefälle. Das Gefälle sowie das Eintreten 

von Starkregenereignissen und der daraus resultierende Oberflächenabfluss ist innerhalb der 

Planung zu berücksichtigen. 

A.5.6 Immissionsschutz 

Im Plangebiet treten lediglich geringe Immissionen (Staub und Verkehrslärm) aus der umlie-

genden wohnlichen Nutzung auf.  

A.5.7 Denkmalschutz 

Bodendenkmale und Baudenkmale sind nicht bekannt.  

Auf die Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder an die Untere 

Denkmalschutzbehörde nach Art. 8 Abs. 1 und 2. BayDSchG wird hingewiesen:  

Á Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmal-

schutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige ver-

pflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unter-

nehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines 

der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem 
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Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige 

an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 

Á Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche 

nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbe-

hörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

A.6 Planinhalt 

Folgende Planungsziele stellen die Eckpunkte des Bebauungsplans Nr. 45 „Änderung der 

Bebauungspläne Hampfergrundweg und Schnerrer“ dar: 

Á Ermöglichung der Errichtung von Wohngebäuden 

Á Nachverdichtung innerhalb des Stadtgebietes Neustadt a.d. Aisch 

Á Gestaffelte Bauweise – verträgliche Einbindung der Bebauungen in das lokale 

Ortsbild 

A.6.1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes begrenzt sich auf die Flurstücke 

1918/4 und 1912/13 der Gemarkung Neustadt a.d. Aisch im Landkreis Neustadt an der Aisch 

– Bad Windsheim. 

A.6.2 Art der baulichen Nutzung  

Entsprechend der bestehenden Baustrukturen in der näheren Umgebung, wird im Plangebie-

tes ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. Im Allgemeinem 

Wohngebiet werden die ausnahmsweise zulässige Nutzungen nach § 4 Abs. (3) Nr. 1, 3, 4 

und 5 BauNVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für Verwaltungen, Garten-

baubetriebe und Tankstellen) als unzulässig festgesetzt. 

A.6.3 Maß der baulichen Nutzung  

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch zeichnerische Festsetzungen von Grundflächen-

zahlen (§ 16 Abs. 3 Nr. 1 i. V. m. § 19 Abs. 1 BauNVO), maximal zulässigen Grundflächen 

und die Höhe der baulichen Anlagen (§ 16 Abs. 3 Nr. 2 i. V. m. § 18 BauNVO) bestimmt. 

Abweichend von § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die zulässige Grundflächenzahl im WA III 

durch die Grundflächen von Tiefgaragen bis zu einer Grundflächenzahl von insgesamt 0,75 

überschritten werden. 

Damit wird eine angemessene, bodensparende bauliche Dichte ermöglicht, die sich an der 

baulichen Dichte der angrenzenden Siedlungsbereiche orientiert. 

Festgesetzt werden: 

Á Die Zahl der Vollgeschosse ist im WA I und WA III auf höchstens drei Vollgeschosse 

begrenzt. 

E + I + II = III  

Á Die Zahl der Vollgeschosse ist im WA II auf höchstens zwei Vollgeschosse begrenzt. 

E + I = II 
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Á Je Wohngebäude sind im WA II max. 2 Wohnungen zulässig. Die kleinere Wohneinheit 

ist bis zu einer Größe von max. 70 m² zulässig. 

Á Im WA I darf die Oberkante des Fertigfußbodens im Erdgeschoss eine Höhe von 310,70 

m ü. NHN nicht überschreiten. 

Á Im WA IIII darf die Oberkante des Fertigfußbodens im Erdgeschoss eine Höhe von 

312,00 m ü. NHN nicht überschreiten. 

Á Im WA I und WA III darf die maximale Gebäudehöhe von Wohngebäuden eine Höhe von 

10,50 m nicht überschreiten. Bezugspunkt ist dabei die Oberkante des Fertigfußbodens 

im Erdgeschoss. 

Á Im WA II darf die maximale Gebäudehöhe von Wohngebäuden eine Höhe von 8,20 m 

nicht überschreiten. Bezugspunkt ist dabei die Höhe des angrenzenden Geländes. 

Á Im WA II beträgt die maximal zulässige Grundfläche für Wohnbebauungen 200 m² 

A.6.4 Überbaubare Grundstücksflächen  

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden mittels Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 1 

BauNVO festgesetzt. Die Größe der Baukörper ist eng bemessen, um  

Á die Siedlungsstruktur der angrenzenden Bebauungen fortzusetzen, 

Á eine landschaftsgerechte Einbindung der Baukörper in das Gelände zu ermögli-

chen 

 
Ein Übertreten der Baugrenzen um bis zu 1,0 m durch untergeordnete Bauteile, wird nach 

§ 23 Abs. 3 BauNVO als zulässig festgesetzt. 

Hinsichtlich der Länge und der Stellung der Baukörper orientieren sich die Festsetzungen an 

der angrenzenden Bebauung und berücksichtigt die geneigte Topographie. 

A.6.5 Bauweise 

Als Bauweise wird die offene Bauweise nach § 22 (2) BauNVO festgesetzt. Abweichend von 

§ 22 Abs. 2 Satz 2 BauNVO, darf die Kombination der Längen von Gebäuden im WA I und 

WA III eine maximale Länge von 50 m überschreiten. 

A.6.6 Örtliche Bauvorschriften nach § 9 Abs 4 BauGB i. V. m. Art. 81 BayBO 

Im Bebauungsplan werden Gestaltvorschriften festgesetzt. Zielsetzung ist dabei die Wahrung 

der örtlichen Architektursprache sowie des örtlichen Charakters. 

Flachdächer von Hauptgebäuden sowie von Nebengebäuden mit einer Fläche von mehr als 

10 m² sind zu mindestens 80 % der Dachfläche zur Verbesserung der Wasserrückhaltung 

und des Kleinklimas extensiv zu begrünen. Eine Kombination mit technischen Anlagen zur 

solaren Nutzung ist zulässig. 

Dachgauben und Zwerchgiebel werden als zulässige Dachaufbauten festgesetzt. Zwerchgie-

bel sind bis zu einer Breite von max. 4,0 m zulässig. Die Fenster im Zwerchgiebel können 

bodentief ausgebildet werden. 
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Die Gesamtbreite der Dachaufbauten (Gauben und Zwerchgiebel) darf je Dachfläche eine 

Breite von 1/3 der darunterliegenden Fassade nicht überschreiten. 

Fassadenmaterialien und -anstriche in greller, dunkler oder reflektierender Ausführung sind 

unzulässig. 

Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren auf Dächern sind ohne Aufständerung zu er-

richten. Auf Dachflächen mit einer Dachneigung bis zu 10 Grad sind diese Anlagen auch mit 

Aufständerung zulässig. 

Innerhalb des WA 2 sind die nutzbaren Dachflächen der Gebäude und baulichen Anlagen 

innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu mindestens 30 % mit Photovoltaikmodu-

len zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten. 

Innerhalb des WA 1 und WA 3 sind die technisch nutzbaren Dachflächen der Gebäude und 

baulichen Anlagen innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zu mindestens 60 % mit 

Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten. 

Die Festsetzungen zu zulässigen Dachformen und -neigungen, Fassadenmaterialien und -

anstriche, Solarenergieanlagen dienen der Schaffung eines harmonischen Erscheinungsbil-

des Wohngebietes sowie der Anpassung an die vorhandene einheitliche Gestaltung des be-

stehenden Ortsteils. 

A.6.7 Grünordnung 

A.6.7.1 Grünordnerische Konzeption 

Durch die Anpflanzung von Gehölzen sollen negative Effekte auf den Naturhaushalt und die 

Landschaft verringert werden. Dank der Gehölzvegetation können in Siedlungsbereichen bo-

dennahe Temperaturextreme durch das schattenspendende Laubdach gemildert und Luft-

schadstoffe durch die Filterfunktion der Blätter gebunden werden. Durch die Gehölze werden 

Strukturen geschaffen, die sich nicht nur positiv auf das Ortsbild auswirken, sondern auch als 

Vernetzungselemente und Lebensräume für Pflanzen und Tiere dienen. Gehölzpflanzungen 

sind daher als Maßnahme zur Verminderung von Eingriffsfolgen besonders geeignet.  

Durchgrünung 

In den Wohngebieten sind je volle 300 m² Grundstücksfläche ein Laubbaum oder Obstgehölz 

gemäß der Artenliste zu pflanzen, zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. Die Standorte sind 

frei wählbar. Die Mindestpflanzqualität entspricht den Vorgaben der Artenliste. Zwischen Bäu-

men ist ein Pflanzabstand von mind. 10-12 m einzuhalten.  

Allgemein 

Die grünordnerischen Maßnahmen sind spätestens in der nächsten Pflanzperiode nach Fer-

tigstellung des Wohngebietes umzusetzen, sodass die Beeinträchtigungen für den Natur-

haushalt und das Landschaftsbild möglichst zeitnah minimiert und ausgeglichen werden.  

Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke sind bis auf Erschließungs- und Stell-

platzflächen als Wiesen-, Rasen- oder Bodendeckerflächen mit Einsaat von Gräsern und 

Kräutern oder mit standortgerechten Stauden oder Gehölzen anzulegen, zu pflegen und dau-

erhaft zu erhalten. 
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Zwischen Baumstandorten und Versorgungsleitungen ist gemäß DVGW Regelwerk Arbeits-

blatt GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsleitungen“ ein Ab-

stand von 2,5 m einzuhalten. 

Bei Baumpflanzungen im Näherungsbereich von Telekommunikationslinien ist das „Merk-

blatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungs-

gesellschaft für Straßenbau und Verkehrswesen, Ausgabe 1989 zu beachten.  

Stellplätze und Zufahrten sind, falls technisch möglich, mit versickerungsfähigen Belägen zu 

befestigen. 

Bodenschutz 

Für notwendige Verfüllungsmaßnahmen und Geländemodellierungen ist ausschließlich un-

belastetes Bodenmaterial zu verwenden. Der Einsatz von Recyclingbaustoffen und belaste-

tem Bodenaushub ist vorher mit der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde abzustimmen. Mutter-

boden, der bei Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen 

Änderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten, vor 

Vernichtung oder Vergeudung zu schützen und wieder zu verwerten. 

A.6.7.2 Einfriedungen: 

Einfriedungen zum Straßenraum dürfen zur Straßenseite hin eine Höhe von 1,25 m nicht 

überschreiten. Mauern, Dammschüttungen, Erdwälle, Steinkörbe oder sonstige Auffüllungen 

zur Einfriedung sowie Zaunsockel sind nicht zulässig. Alle Einfriedungen sind mit einem 10 

cm hohen Abstand zum Boden zu gestalten um ein Wandern von Kleintieren zu ermöglichen. 

Die nach Norden orientierte Stützmauer des WA I und WA III ist von dieser Regelung ausge-

nommen. 

A.6.7.3 Auffüllungen, Abgrabungen 

Stützmauern sind generell nur zur Abfangung von Aufschüttungen bzw. Abgrabungen im Um-

fang der für diesen Bodenbewegungen zulässigen Höhen zulässig. Unzulässig ist die Errich-

tung von Stützmauern als (aufgesetzte) Einfriedung. 

Staffelung von Stützmauern an den Grundstücksgrenzen sowie von Stützmauern im Grund-

stück werden in begrenztem Umfang zugelassen. Festgesetzt werden folgende Parameter: 

Á VK Grenzmauer – VK Staffelmauer (Abstand a) mind. 1.00 m 

Á Höhe Staffelmauer ½ a, aber maximal 0.75 m 
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A.6.7.4 Artenlisten 

Artenliste A Durchgrünung 

Laubbäume - Mindestpflanzqualität: Hochstamm, 3x verpflanzt; Stammumfang: 12-14 cm  

 Acer campestre āElsrijkô  Feld-Ahorn 

 Acer monspessulanum  Felsen-Ahorn 

 Alnus x spaethii  Purpur-Erle 

 Alnus cordata  Herzblättrige Erle 

 Castanea sativa  Esskastanie 

 Carpinus betulus āLucasó  Hainbuche 

 Celtis occidentalis  Abendländischer Zürgelbaum 

 Fraxinus ornus  Blumenesche 

 Gleditsia triacanthos āSkylineó Lederhülsenbaum 

 Liquidamber styraciflua  Seesternbaum 

 Morus alba  Weißer Maulbeerbaum 

 Ostyra carpinifolia  Hopfenbuche 

 Robinia pseudoacacia  Robinie 

 Sorbus torminalis  Elsbeere 

 

Obstbäume –: Hochstamm, Stammumfang 8-10 cm, Regional übliche Sorten sind zu bevor-

zugen: Apfel, Birne, Kirsche, Zwetschge, Walnuss, Mirabelle, Quitte 

A.6.8 Naturschutzrechtliche Kompensation der Eingriffe 

Die Eingriffsregelung verpflichtet die Eingriffsverursacher dazu, die Möglichkeiten der Ver-

meidung zu prüfen und unvermeidbare Eingriffe auszugleichen. Das Verfahren wird nach § 

13a BauGB als vereinfachtes Verfahren durchgeführt. Im vereinfachten Verfahre nach §13a 

BauGB sind nach §13a Absatz 2 Satz 4 „Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebau-

ungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Absatz 3 Satz 6 vor der planerischen 

Entscheidung erfolgt oder zulässig“.  

Somit ergeben sich keine Kompensations- bzw. Ausgleichsverpflichtungen. 

A.6.9 Erschließung, Ver- und Entsorgung 

A.6.9.1 Verkehrliche Erschließung 

Die geplanten Wohngebiete können über den südöstlich verlaufenden Hampfergrundweg er-

schlossen werden. In Zukunft soll das Plangebiet über eine private Stichstraße mit Wende-

hammer verfügen.  

Die Wendemöglichkeit wurde entsprechend den in Neustadt üblichen Wendeplätzen dimen-

sioniert, um ein Rückwärtsfahren von Müllfahrzeugen zu vermeiden. 

Im Zuge des Verfahrens wurde geprüft ob ein Anschluss des Plangebietes an den nördlich 

befindlichen „Beerbacher Weg“ sinnvoll für die Entwicklung des Quartiers wäre.  Die Prüfung 

kam zu dem Ergebnis, dass ein Anschluss des „Beerbacher Wegs“ diverse nachteilige Ef-

fekte mit sich bringen würde, die den positiven Effekt der Durchgängigkeit des Quartiers über-

steigen. Folglich ist im Zuge des Verfahrens kein Anschluss des „Beerbacher Wegs“ an das 

Plangebiet geplant. 
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A.6.9.2 Stromversorgung 

Ein Anschluss an die bestehende Stromversorgung ist möglich. Zur Herstellung der Erschlie-

ßung bzw. zum Umgang mit bereits verlegten Leitungen sind die einschlägigen DIN-Vor-

schriften zu beachten. 

Hinweise: 

Zwischen einer Bebauung und der vorhandenen Stromkabeltrasse ist ein Abstand von ca. 

1,00 einzuhalten. 

Sind im Geltungsbereich keine Gehwege geplant, wird ein Versorgungsstreifen von ca. 1,00m 

Breite empfohlen. 

A.6.9.3 Wasserversorgung 

Ein Anschluss an die bestehende Wasserversorgung ist möglich. Der zuständige Betreiber 

sind die Stadtwerke Neustadt an der Aisch. 

A.6.9.4 Abwasserbeseitigung, Entwässerung 

Ein Anschluss an die bestehende Abwasserentsorgung ist möglich. Sie erfolgt im Trennsys-

tem. 

Unverschmutztes Niederschlagswasser ist, soweit möglich, vor Ort auf dem Grundstück über 

die belebte Oberbodenschicht zu versickern. Niederschlagswasser, das nicht vor Ort versi-

ckert werden kann, kann in den Kanal eingeleitet werden. 

Hinweise: Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf nicht zum Nachteil eines 

tiefer liegenden Grundstücks verstärkt oder auf andere Weise verändert werden (§ 37 Abs. 1 

WHG). 

A.6.9.5 Stellplätze 

Für die geplanten Wohngebäude sind abhängig von der Wohnungsfläche folgende Anzahlen 

von Stellplätzen vorzusehen. Zur Berechnung der Wohnungsfläche werden alle Räume mit 

Ausnahme der Keller- und Dachräume, die keine Aufenthaltsräume im Sinne der baurechtli-

chen Bestimmung sind, sowie der Abstellräume herangezogen (vgl. Stellplatzsatzung, 2017): 

Wohnungen bis 70 m²: 1 Stellplatz 

Wohnungen über 70 m² bis 120 m²: 2 Stellplätze 

Wohnungen über 120 m²: 3 Stellplätze 

Die vorzusehenden Stellplätze sind auf der jeweiligen zugehörigen Parzelle zu errichten. 

Der Stauraum vor Garagen wird nicht angerechnet. Zur Straße hin darf der Stauraum nicht 

eingezäunt werden. 

Garagen und Carports müssen von ihren Einfahrtsseiten einen Stauraum von mind. 5.0 m 

bis zur Straßenbegrenzungslinie haben. Dieser Stauraum darf zur Straßenseite hin nicht ein-

gezäunt werden und wird nicht als Stellplatz angerechnet. 
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A.6.9.6 Brandschutz 

Entsprechend Art. 1 Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG) ist das Hydrantennetz nach 

den Technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V: (DVGW) 

– Arbeitsblätter W 331 und W 405 – auszubauen. Folgende Hinweise sind zu berücksichtigen: 

 

Ggf. ist der Löschwasserbedarf nach dem Merkblatt „Ermittlungs- und Richtwertverfahren“ 

des ehemaligen Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz zu ermitteln. 

 

Es sind möglichst Überfluthydranten nach DIN EN 14384: 2005-10 versehen mit einer Soll-

bruchstellen, mit einem DIN DVGW Prüfzeichen und mit selbsttätiger Entwässerung einzu-

bauen. Das Verhältnis Unterfluthydranten (DIN EN 14339: 2005-10 mit Nennweite DN 80) zu 

Überfluthydranten soll maximal 2/3 Unterflur zu 1/3 Überflur betragen. 

Die öffentlichen Verkehrsflächen sind so anzulegen, dass sie hinsichtlich der Fahrbahnbreite, 

Kurvenkrümmungsradien usw. mit den Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit unbehindert be-

fahren werden können. Die Tragfähigkeit muss dazu für Fahrzeuge bis 16 t (Achslast 10 t) 

ausgelegt sein. Hierzu wird auch auf DIN 14 090 „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstü-

cken“ verwiesen. 

Es muss insbesondere gewährleistet sein, dass Gebäude ganz oder mit Teilen, in einem 

Abstand von höchstens 50 m von den öffentlichen Verkehrsflächen erreichbar sind. 

Bei Sackgassen ist darauf zu achten, dass die sog. „Wendehammer“ auch für Feuerwehr-

fahrzeuge benutzbar sind. Zur ungehinderten Benutzung ist für Feuerwehrfahrzeuge (ausge-

nommen Drehleiterfahrzeuge DL 23/12 bzw. DLK 23/12) ein Wendeplatzdurchmesser nah 

den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen RASt 06 analog der Forderung für 2-achsige 

Müllfahrzeuge vorzusehen, ggf. sind Verkehrsbeschränkungen (Halteverbote) zu verfügen. 

Aus Aufenthaltsräumen von nicht zu ebener Erde liegenden Geschossen muss die Rettung 

von Personen über zwei voneinander unabhängige Rettungswegen gewährleistet sein. Bei 

baulichen Anlagen ohne besondere Art und Nutzung und einer Bauhöhe unterhalb der Hoch-

hausgrenze kann der zweite Rettungsweg auch über Leitern der Feuerwehr sichergestellt 

werden. 

A.6.10 Flächenbilanz 

Tabelle 1: Flächenbilanz Geltungsbereich 

Flächennutzung Fläche Anteil 

Allgemeines Wohngebiet (Baufenster) 6.265 m² 59 % 

Private Straßenverkehrsfläche 860 m² 8 % 

Private Freiflächen im Allgemeinen Wohngebiet 3.440 m² 33 % 

Fläche gesamt 10.552 m² 100 % 
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A.7 Wesentliche Auswirkungen der Planung auf die Belange des Umwelt-

schutzes 

Durch das Aufstellen des Bebauungsplans ergeben sich Auswirkungen auf die verschiede-

nen Schutzgüter. Bei den betroffenen Bereichen handelt es sich um innerörtliche Bestands-

flächen. Auf den Flächen befindet sich aktuell ein Wohngebäude mit Zuwegung. Die restli-

chen Flächen werden aktuell als Grünland genutzt bzw. unterliegen keiner Nutzung. 

Der Bebauungsplan umfasst insgesamt eine Fläche von etwa 10.552 m², von denen etwa 

4.100 m² (GRZ 0,5 bzw. 0,4) künftig als für Wohnbauzwecke überbaut werden können. Der-

zeit unterliegt der Großteil der Fläche keiner einschlägigen Nutzung. 

Es handelt sich um Flächen im direkten Umfeld bereits bebauter Wohngebiete. Aufgrund die-

ser Tatsache sollen, die Flächen nun im Sinne der Vorgabe „Innen- vor Außenentwicklung“ 

baulich weiterentwickelt werden. Daher kann von Auswirkungen mit geringer Erheblichkeit 

für die Schutzgüter ausgegangen werden. 

Die Neuversiegelung von bisher unversiegelter Fläche verringert die Filtermöglichkeit des 

Oberflächenwassers durch die bewachsene Bodenschicht und hat somit negative Auswirkun-

gen für das Schutzgut Wasser. Die Versiegelung der Flächen im Baugebiet führt außerdem 

zu einer geringen Reduzierung des Regenrückhaltes in der Landschaft sowie einer einge-

schränkten Versickerung und Grundwasserneubildung.  

Das Gelände ist durch ein starkes Nordwest-Südost-Gefälle geprägt. Um das Plangebiet ge-

gen eventuelle Starkregenereignisse abzusichern, ist es vorgesehen, technische sowie bau-

liche Maßnahmen umzusetzen (z.B. versickerungsfähige Beläge). 

Bei Realisierung der Planung geht die Vegetation in den künftig überbauten Bereichen voll-

ständig verloren. Durch die Bebauung werden die bisherigen Habitatstrukturen beseitigt. 

Wertgebende natürliche Strukturen (Gehölze, Obstbäume, Hecke) befinden sich vereinzelt 

innerhalb des Plangebiets. 

Unter Berücksichtigung der formulierten Vermeidungsmaßnahmen sowie unter Berücksichti-

gung der durchzuführenden CEF-Maßnahme, ergeben sich keine erheblich negativen Aus-

wirkungen auf die lokale Fauna und Flora. Jedoch kann ein Verlust von wertgebenden natür-

lichen Strukturen (z.B. Hainbuchen-Hecke am Hampfergrundweg) durch die Nachverdich-

tung nicht vermieden werden. Es ist davon auszugehen, dass die vorkommenden Tierarten 

in der Umgebung äquivalente Ersatzlebensräume finden.  

Im Zuge des Planverfahrens wurde eine saP (spezielle artenschutzrechtliche Prüfung) durch 

das Silveae Biome Institut erarbeitet. Die im Jahr 2022 durchgeführte saP kam zu dem Er-

gebnis, dass durch das Vorhaben die Gruppe der Baumhöhlenbrüter betroffen sein könnte. 

Es ergibt sich die Notwendigkeit zur Durchführung einer CEF-Maßnahme aufgrund eines 

möglichen Verlusts von Baumhöhlen. Hierzu sind insgesamt 4 Nistkästen, 2 verschiedener 

Bauarten im funktionalen Umfeld der Planung zu montieren. 

Die saP wurde im Jahr 2023 um einen Nachtrag ergänzt. Innerhalb des Nachtrags wurde die 

mögliche Betroffenheit der „Haselmaus“ durch die Festsetzung einer Vermeidungsmaß-

nahme in Anbetracht des möglichen Vorkommens dieser Art ausgeschlossen. 

Darüber hinaus ergeben sich zusätzliche Vermeidungsmaßnahmen auf der genannten Flä-

che. Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen sowie der Herstellung der 
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genannten CEF-Maßnahme können Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG ausge-

schlossen werden.  

Über den künftig versiegelten Bereichen kommt es zu einer geringen Erhöhung der Lufttem-

peratur und dementsprechend zu Auswirkungen auf das lokale Mikroklima. Aufgrund der ge-

ringen Ausdehnung der Planung ist der Einfluss auf das Lokalklima zu vernachlässigen. 

In Bezug auf den Boden kommt es in geringem Maße zum Verlust von belebtem Boden im 

Zuge der Versiegelung von Flächen. Mögliches Aushubmaterial welches in Folge der Er-

schließung anfällt ist vorrangig innerhalb des Geltungsbereichs wieder zu verwenden. 

Der Bebauungsplan Nr. 45 „Änderung der Bebauungspläne Hampfergrundweg und Sch-

nerrer“ stellt eine gute Möglichkeit zur Wohnbaulandmobilisierung innerhalb des Stadtgebie-

tes von Neustadt a.d. Aisch dar. Es handelt sich um eine Nachverdichtung auf einer Fläche 

innerhalb des besiedelten Raums, welche aktuell nur teilweise bauliche genutzt wird. 
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B Rechtsgrundlagen 

Á Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 

(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 

(BGBl. I Nr. 6).  

Á Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 

14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

Á Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und über die Darstellung des Plan-

inhalts (Planzeichenverordnung 1990 – PlanZV 90) in der Fassung vom 18.12.1990 

(BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. 

I S. 1802) 

Á Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 

(GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch § 4 des Gesetzes vom 

25.05.2021 (GVBl. S. 286) 

Á Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) in der Fassung vom 23.02.2011 (GVBl. 

S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23.06.2021 (GVBl. 

S. 352) 

Á Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. d. F. vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt 

geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 18.08.2021 (BGBl. I S. 3908)  

Á Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 

796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Art. 57a Abs. 2 des Gesetzes vom 

22.07.2022 (GVBl. S. 374) 

Á Bayerisches Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) in der in der Bayerischen Rechtssamm-

lung (BayRS 2242-1-WK) veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geänd. durch Ge-

setz vom 23.04.2021 (GVBl. S. 199) 
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